
HAMBURG
ENTEIGNET

"Die Wohnungsbestände (also der Grund und Boden mitsamt Gebäuden) großer Immobilienunternehmen in Hamburg sollen zum Zwecke der 
Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird aufgefordert, innerhalb von sechs 
Monaten eine Kommission einzurichten, die hierzu einen Gesetzentwurf ausarbeitet. Der Senat und die Initiative Hamburg Enteignet werden jeweils 4 
Mitglieder benennen und sich einvernehmlich auf einen Vorsitz einigen. Die Arbeit der Kommission soll an die Ergebnisse der Berliner Kommission 
"Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen" anknüpfen. 

Unterschriftenliste Nummer ______ 
 

Volksinitiative "Hamburg Enteignet“ 
 

 

Vertrauenspersonen und Initiatoren (erklärungsberechtigte Personen): 1. Regine Christiansen 2. Marleen Neuling 3. Marco Hosemann. Datum der Anzeige des Beginns der Sammlung: 15. September 2022 
Hinweise: 1. Nach § 4 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes (VAbstG), darf unterzeichnen, wer bei Einreichung der Unterschriftenlisten zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. Die Eintragung ist wirksam, wenn der Vor- und Familienname, das Geburtsjahr und die Wohnanschrift enthalten 
sind. Zudem muss die eintragungsberechtigte Person eigenhändig unter Angabe des Datums der Unterschriftsleistung unterschreiben. Fehlt einer dieser Angaben, ist die Eintragung auch gültig, wenn die Identität bei der Prüfung der Listen anhand des Melderegisters eindeutig festgestellt 
werden kann. Unterstützungsberechtigte, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, können sich auch ohne Angabe der Wohnanschrift in die Unterschriftenliste eintragen. Die Wohnanschrift wird durch den Hinweis ersetzt, dass 
eine Auskunftssperre vorliegt. 2. Ihre Daten werden ausschließlich zur Feststellung des Zustandekommens der Volksinitiative verwendet und auch von den Initiatoren, Vertrauenspersonen und deren Hilfspersonen vertraulich behandelt. 3. Jeweils zwei der oben genannten Personen sind 
berechtigt, für die Initiatoren folgende Erklärungen abzugeben: a. Sie dürfen die Durchführung des Volksbegehrens beantragen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG), b. Sie dürfen den Entwurf in überarbeiteter Form einreichen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 VAbstG), c. sie dürfen den Gesetzentwurf oder die 
andere Vorlage zurücknehmen (§ 8 Absatz 1 VAbstG). 4. Jede der oben genannten Personen ist berechtigt, für die Initiatoren beim Hamburgischen Verfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, (a) dass die Volksinitiative zustande gekommen ist (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
VAbstG), (b) ob ein Gesetz oder ein Beschluss der Bürgerschaft über einen bestimmten Gegenstand der politischen Willensbildung dem Anliegen der Volksinitiative entspricht (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 VAbstG). 
Erklärungen: 
● Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Volksinitiative zu der Vorlage zu oben genanntem Gegenstand der politischen Willensbildung. 
● Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf der Vorlage im vollständigen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen. 
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Bitte senden Sie diese Unterschriftenliste (im Original per Post) möglichst umgehend an: Mehr Demokratie e.V. Hamburg, Mittelweg 11-12, 20148 Hamburg, 

oder informieren Sie uns per E-Mail: info@mehr-demokratie-hamburg.de. Wir holen die Liste dann gerne bei Ihnen ab! 
Neue Listen zum weiteren Sammeln können Sie unter www.hh.mehr-demokratie.de von unserer Website ausdrucken! 

Vertrauenspersonen (erklärungsberechtigte Personen): 1. Regine Christiansen 2. Marleen Neuling 3. Marco Hosemann. Anzeige des Beginns der Sammlung: 15.09.2022

Hinweise: 1. Nach § 4 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes (VAbstG), darf unterzeichnen, wer bei Einreichung der Unterschriftenlisten zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. Die Eintragung ist wirksam, wenn der Vor- und Familienname, das 
Geburtsjahr und die Wohnanschrift enthalten sind. Zudem muss die eintragungsberechtigte Person eigenhändig unter Angabe des Datums der Unterschriftsleistung unterschreiben. Fehlt einer dieser Angaben, ist die Eintragung auch gültig, wenn 
die Identität bei der Prüfung der Listen anhand des Melderegisters eindeutig festgestellt werden kann. Unterstützungsberechtigte, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, können sich 
auch ohne Angabe der Wohnanschrift in die Unterschriftenliste eintragen. Die Wohnanschrift wird durch den Hinweis ersetzt, dass eine Auskunftssperre vorliegt. 2. Ihre Daten werden ausschließlich zur Feststellung des Zustandekommens der Volks-
initiative verwendet und auch von den Initiatoren, Vertrauenspersonen und deren Hilfspersonen vertraulich behandelt. 3. Jeweils zwei der oben genannten Personen sind berechtigt, für die Initiatoren folgende Erklärungen abzugeben: a. Sie dürfen 
die Durchführung des Volksbegehrens beantragen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG), b. Sie dürfen den Entwurf in überarbeiteter Form einreichen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 VAbstG), c. sie dürfen den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage zurücknehmen (§ 
8 Absatz 1 VAbstG). 4. Jede der oben genannten Personen ist berechtigt, für die Initiatoren beim Hamburgischen Verfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, (a) dass die Volksinitiative zustande gekommen ist (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des VAbstG), (b) ob ein Gesetz oder ein Beschluss der Bürgerschaft über einen bestimmten Gegenstand der politischen Willensbildung dem Anliegen der Volksinitiative entspricht (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 VAbstG).

Erklärungen:
• Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Volksinitiative zu der Vorlage zu oben genanntem Gegenstand der politischen Willensbildung.
• Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf der Vorlage im vollständigen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Unterschriftenliste (im Original per Post) möglichst umgehend an: Hamburg Enteignet, Valentinskamp 34A, 20355 Hamburg  
Oder E-Mail an hallo@hamburg-enteignet.de. Wir nennen dann gern weitere Sammelpunkte oder holen die Liste selbst ab!
Neue Listen können auf unsere Webseite heruntergeladen und ausgedruckt werden: https://hamburg-enteignet.de/sammeln/  Unterschriften-Liste Nr. ____________

„Die Wohnungsbestände (also der Grund und Boden mitsamt Gebäuden) großer 
Immobilienunternehmen in Hamburg sollen zum Zwecke der Vergesellschaftung in 
Gemeineigentum überführt werden.  
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird aufgefordert, innerhalb von sechs 
Monaten eine Kommission einzurichten, die hierzu einen Gesetzentwurf ausarbeitet. 
Der Senat und die Initiative Hamburg Enteignet werden jeweils 4 Mitglieder benennen 
und sich einvernehmlich auf einen Vorsitz einigen.  
Die Arbeit der Kommission soll an die Ergebnisse der Berliner Kommission 
„Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“ anknüpfen.“
Vollständiger Text mit Begründung auf der Rückseite oder hier: https://hamburg-enteignet.de/volksinitiative-hamburg-enteignet/  

  @hhenteignet

  www.hamburg-enteignet.de

hallo@hamburg-enteignet.de



Beschlusstext:

Die Wohnungsbestände (also der Grund und Boden mitsamt Gebäuden) großer 
Immobilienunternehmen in Hamburg sollen zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung in Gemeineigentum überführt werden. Der Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg wird aufgefordert, innerhalb von sechs Monaten eine Kommis-
sion einzurichten, die hierzu einen Gesetzentwurf ausarbeitet. Der Senat und 
die Initiative Hamburg Enteignet werden jeweils 4 Mitglieder benennen und 
sich einvernehmlich auf einen Vorsitz einigen. Die Arbeit der Kommission soll 
an die Ergebnisse der Berliner Kommission „Vergesellschaftung großer Woh-
nungsunternehmen“ anknüpfen.

Der Gesetzentwurf soll folgende Kriterien berücksichtigen:

1. Die Vergesellschaftung soll alle vergesellschaftungsreifen, privaten Unter-
nehmen mit Gewinnerzielungsabsicht betreffen. Als Schwelle für die Verge-
sellschaftungsreife wird das Eigentum an 500 Wohneinheiten pro Unterneh-
men vorgeschlagen. Die Bestände von Tochter- und anderen nachgeordneten 
Unternehmen sowie dritten, an denen eine bedeutende Beteiligung gehalten 
wird, sollen dem Bestand eines Unternehmens zugerechnet werden.

2. Unternehmen, die bereits direkt oder indirekt von der öffentlichen Hand ge-
halten werden, im kollektiven Eigentum der Mietenden oder gemeinwirtschaft-
lich verwaltet sind, sollen rechtssicher ausgenommen werden. Insbesondere 
sollen die SAGA Unternehmensgruppe und die Genossenschaften nicht von der 
Vergesellschaftung erfasst werden.

3. Eine erneute Privatisierung der Wohnungsbestände soll gesetzlich ausge-
schlossen werden.

4. Die vergesellschafteten Bestände sollen in einer zu errichtenden Anstalt öf-
fentlichen Rechts (AöR) im Sinne der Gemeinwirtschaft demokratisch verwaltet 
werden.

5. Der dem Gesetzgeber bei der Festsetzung der Entschädigung vom Grund-
gesetz eingeräumte „weite Ermessensbereich“ (BVerfGE 4, 219 [236]) soll 
zugunsten einer möglichst niedrigen Entschädigung genutzt werden. Die Ent-
schädigungszahlungen und weitere Kosten der Vergesellschaftung sollen von 
der AöR getragen werden. Eine Refinanzierung durch die Mieteinnahmen soll 
angestrebt werden.

Begründung:

„Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Gebiet, in dem die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet 
ist.“ (Senat der FHH, HmbGVBl. 2018, 70)

Die bisherigen wohnungspolitischen Maßnahmen des Hamburger Senats haben dieses 
Problem nicht ausreichend bekämpfen können. Seit 1999 sind die Mieten um fast 60% 
angestiegen. Die Anzahl an Sozialwohnungen hingegen ist seit den 1980er Jahren um 
etwa 75% geschrumpft. Viele Immobilien in Hamburg liegen in den Händen privater 
Unternehmen, die mit steigenden Mieten und Spekulation mit Grund und Boden hohe 
Profite erzielen. Dieses Verhältnis kann durch Neubau allein nicht verändert werden. Da-
mit der Wohnraum nicht mehr den Profitinteressen privater Unternehmen unterworfen 
ist, soll er unter demokratische Kontrolle gebracht werden.

Eine Schwelle von 500 Wohnungen ermöglicht die Ausnahme kleinerer Vermieter, die 
einen geringeren Einfluss auf den Mietmarkt haben. So werden die Grundrechte auf 
Eigentum und Berufsfreiheit geschützt. Gleichzeitig erfasst dieser Wert genug Unter-
nehmen, um Gemeineigentum in einer Größenordnung zu schaffen, die den Begriff der 
Vergesellschaftung rechtfertigt. Wohnraum, der die Kriterien des Gemeineigentums 
bereits erfüllt, muss nicht mehr vergesellschaftet werden. Genossenschaften als privat-
rechtliche Formen der Gemeinwirtschaft müssen ebenso wenig überführt werden wie 
die SAGA und andere Unternehmen, die direkt oder indirekt in öffentlicher Hand liegen. 
Ihre Aufsichts- und Trägerorgane unterliegen mit dem Senat bereits demokratischer 
Kontrolle.

Zu den weiteren Kosten der Vergesellschaftung gehört die Errichtung der AöR, die mit 
Eigenkapital ausgestattet werden müsste. Des Weiteren müssten die zu vergesellschaf-
teten Objekte behördlich ermittelt werden. Dafür müssten zusätzliche Mittel im Haus-
haltsplan der Stadt Hamburg freigeben werden. Art und Höhe der Entschädigung sind 
eine politische Frage. Eine Entschädigung per Schuldverschreibungen, deren jährliche 
Tilgungsraten aus den Mieteinnahmen finanziert werden, käme ohne zusätzliche Haus-
haltsmittel aus.

Für die Kommission „Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“ in Berlin wur-
den 800.000€ vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten einer Kommission in Hamburg 
sind vergleichbar.
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